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Tagesordnung 

 
Mehrzweckhalle Meiersheide;  
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.03.2013 
 
Anfragentext 

 
Auf die als Anlage beigefügte Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.03.2013 
wird verwiesen. Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Frage 1: 
Die Einnahmen der Mehrzweckhalle ergeben sich aus der der Anlage 1 beigefügten Übersicht 
über die Veranstaltungen und die hierbei erzielten Einnahmen. Eine Übersicht über die Kosten 
für die Gebäudeunterhaltung ist der Anlage 2 beigefügt. 
 
Einnahmen aus der Schulnutzung bestehen nicht, da die Stadt als Schulträger verpflichtet ist, 
den Schulen die notwendige Sachausstattung kostenfrei bereit zu stellen. Bei ortsansässigen 
Vereinen werden ebenfalls keine Mieteinnahmen erzielt, da dies nach der vom Rat 
beschlossenen Nutzungsordnung nicht vorgesehen ist. Hier werden lediglich die Selbstkosten 
für Reinigung und Hausmeisterstunden an die Vereine weitergegeben. Mit Blick auf die 
Aufteilung der Kosten nach einzelnen Nutzungen lässt sich festhalten, dass bezogen auf 365 
Jahrestage der Nutzungsanteil der Mehrzweckhalle für außerschulische Veranstaltungen bzw. 
Vereinsveranstaltungen bei rd. 7 bis 10 % liegt. Insofern können von den vorgelegten Kosten 
Kostenanteile in der vorstehenden Größenordnung den außerschulischen, kulturellen und 
sonstigen Veranstaltungsnutzungen zugeordnet werden. 
 
Frage 2:  
Seit der Eröffnung ist es zu keinen Betriebsstörungen technischer Natur oder Betriebsstörungen 
aufgrund von Baumängeln gekommen. Sachbeschädigungen durch Fehlverhalten bei 
Veranstaltungen (Vandalismus) fand in einem Fall (abgerissener Mülleimer) statt; der Schaden 
ist vom Veranstalter beglichen worden. 



 
 
Frage 3: 
Nein. 
 
Frage 4: 
Nein. 
 
Frage 5: 
Es wurden keine Verstöße gegen den § 4 Abs. 7 im Rahmen des Nutzungsvertrages 
festgestellt. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Stefan Hanraths 


